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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Berlin-Brandenburg
Sozialgericht Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
Sachgebiet Entschädigungsklage bei überlanger

Verfahrensdauer
Abteilung 37
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze §§ 198 ff. GVG i.d.F des Gesetzes über

den Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren und strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren (GRüGV)

Wird im vorprozessualen Verfahren für
den späteren Beklagten in Anlehnung an 
§ 198 Abs. 4 Satz 1 GVG die
Unangemessenheit der Verfahrensdauer
ausdrücklich festgestellt und dabei
angegeben, in welchem Umfang von
einer Verzögerung ausgegangen wird, ist
insoweit von einem Bindungswillen
auszugehen. Für den
Entschädigungssenat besteht dann kein
Raum mehr, seiner weiteren Prüfung eine
Verzögerung in geringerem Umfang
zugrunde zu legen.

Für ein Kostenfestsetzungs- und ein PKH-
Vergütungsfestsetzungsverfahren steht
jeweils eine Vorbereitungs- und
Bedenkzeit von drei Monaten zur
Verfügung (Fortführung der
Rechtsprechung des Senats vom
17.02.2021 – L 37 SF 55/20 EK AS – Rn.
32 und – L 37 SF 156/20 EK SF – Rn. 33,
juris).

Ob bei PKH-Vergütungs- und
Kostenfestsetzungsverfahren die
Wiedergutmachung auf sonstige Weise
ausreichend ist oder die Gewährung einer
finanziellen Entschädigung geboten ist,
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hängt vom Einzelfall ab (hier:
Notwendigkeit einer finanziellen
Entschädigung bejaht).

Liegen dem Entschädigungsanspruch PKH-
Vergütungsfestsetzungs- oder
Kostenfestsetzungsverfahren zugrunde,
kann es angemessen sein, den in § 198
Abs. 2 Satz 3 GVG vorgesehenen
Regelbetrag zu halbieren. 

Prozesszinsen sind in analoger
Anwendung des § 187 Abs. 1 BGB ab dem
auf den Eintritt der Rechtskraft folgenden
Tag zu zahlen. 

Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

2. Instanz

Aktenzeichen L 37 SF 233/21 EK AS
Datum 17.03.2023

3. Instanz

Datum -

Der Beklagte wird verurteilt, an den KlÃ¤ger wegen Ã¼berlanger Dauer
der PKH-VergÃ¼tungsfestsetzungs- bzw. Kostenfestsetzungsverfahren in
den vor dem Sozialgericht Potsdam unter 

Â 

dem Aktenzeichen
gefÃ¼hrten Verfahren

eine EntschÃ¤digung in
HÃ¶he von 

zzgl. 5 % Zinsen Ã¼ber
dem jeweiligen
Basiszinssatz ab dem 

S 45 AS 37/16 650,00 â�¬ 01. Dezember 2021
S 50 R 296/16 300,00 â�¬ 01. Dezember 2021
S 44 AS 1317/16 900,00 â�¬ 31. MÃ¤rz 2022
S 25 AS 2183/16 400,00 â�¬ 01. Dezember 2021
S 51 AS 2316/16 300,00Â â�¬ 01. Dezember 2021
S 44 AS 781/18 450,00 â�¬ 01. Dezember 2021
S 44 AS 816/18 450,00 â�¬ 01. Dezember 2021
S 40 AS 1625/19 ER 500,00 â�¬ 01. Dezember 2021
insgesamt 3.950,00 â�¬ Â 
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Â 

zu zahlen. Im Ã�brigen wird die Klage abgewiesen.

Â 

Die Kosten des Verfahrens haben der KlÃ¤ger und der Beklagte je zur
HÃ¤lfte zu tragen.

Â 

Die Revision wird zugelassen.

Â 

Â 

Â 

Â 

Tatbestand

Â 

Der KlÃ¤ger â�� ein Rechtsanwalt â�� begehrt eine EntschÃ¤digung wegen
Ã¼berlanger DauÂer von sieben Prozesskostenhilfe- (PKH-)vergÃ¼tungs- und
einem Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Sozialgericht (SG) Potsdam. 

Â 

Den Ausgangsverfahren lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

Â 

1. Â Â Â Â  Im Verfahren SÂ 45 AS 37/16 erhob der KlÃ¤ger am 08.Â Januar 2016
fÃ¼r drei Mandantinnen Klage gegen ein Jobcenter und rÃ¼gte die Anrechnung
tatsÃ¤chlich nicht zugeflossenen Unterhaltsvorschusses. Mit Beschluss vom
12.Â Mai 2016 bewilligte das SG PKH unter seiner Beiordnung. Im Termin zur
mÃ¼ndlichen Verhandlung am 05.Â September 2019 erklÃ¤rte der KlÃ¤ger den
Rechtsstreit nach einem gerichtlichen Hinweis im Namen seiner Mandantinnen fÃ¼r
erledigt.

Â 

Am 02.Â Oktober 2019 beantragte er die Festsetzung der PKH-GebÃ¼hren auf
869,20Â â�¬. Im Hinblick auf u.a. begehrte 43,75Â â�¬ fÃ¼r 175Â Kopien aus den
Verwaltungsakten forderte das SG mit Schreiben vom 17.Â Oktober 2019 seine
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Handakte, hilfsweise eine Kopie derselben an. Am 07.Â November 2019
unterrichtete der KlÃ¤ger das SG, dass er die Verwaltungsakten vollstÃ¤ndig
abgelichtet habe.

Â 

Am 14.Â August 2020 erkundigte er sich, wann mit einer Entscheidung Ã¼ber
seinen Antrag zu rechnen sei, woraufhin das SG ihm am 10.Â September 2020
mitteilte, dass es aufgrund personeller EngpÃ¤sse zu einem RÃ¼ckstau bei der
Bearbeitung der KostenfestsetzungsantrÃ¤ge gekommen sei und die Abarbeitung in
zeitlicher Reihenfolge des Eingangs der KostenantrÃ¤ge erfolge. Derzeit wÃ¼rden
KostenantrÃ¤ge bis Dezember 2018 abschlieÃ�end bearbeitet.

Â 

Am 16.Â MÃ¤rz 2021 erhob der KlÃ¤ger VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge und wies darauf hin,
selbst laufende Ausgaben durch Einnahmen decken zu mÃ¼ssen. Er kÃ¶nne weder
seine Mitarbeiter noch seinen Vermieter, die Rechtsanwaltskammer oder andere
GlÃ¤ubiger bitten, Ã¼ber ein Jahr lang auf die ihnen zustehenden Zahlungen zu
verzichten, nur weil das Sozialgericht personelle EngpÃ¤sse habe. In einem
Einzelfall lieÃ�e sich dies kompensieren; es handele sich aber nicht um einen
Einzelfall. Im Gegenteil gÃ¤be es bei der Festsetzung der PKH-GebÃ¼hren bei den
brandenburgischen SGen in fast allen Verfahren VerzÃ¶gerungen. Dies sei fÃ¼r ihn
insbesondere deshalb misslich, weil er als Fachanwalt fÃ¼r Sozialrecht
naturgemÃ¤Ã� einen sehr hohen Anteil an Mandanten habe, die auf PKH
angewiesen seien. Weiter stehe ihm als beigeordnetem Rechtsanwalt â�� anders
als in einem Kostenfestsetzungsverfahren â�� kein Anspruch auf Verzinsung der zu
zahlenden VergÃ¼tung aus der Staatskasse zu. Im Ã�brigen kÃ¶nne seine Akte
nicht geschlossen werden, solange die PKH-GebÃ¼hren nicht festgesetzt und
ausgezahlt seien, was weiteren Aufwand verursache.

Â 

Mit â�� dem KlÃ¤ger am 14.Â April 2021 Ã¼bersandtem â�� Beschluss vom
26.Â MÃ¤rz 2021 setzte der Urkundsbeamte der GeschÃ¤ftsstelle die beantragten
GebÃ¼hren und Auslagen in der geltend gemachten HÃ¶he fest. 

Â 

2. Â Â Â Â  In dem unter dem Aktenzeichen SÂ 50 R 296/16 registrierten Verfahren,
in dem eine Versicherte mit ihrer am 23.Â Juni 2016 erhobenen Klage die
GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung begehrte, zeigte der KlÃ¤ger
am 16.Â Februar 2017 seine BevollmÃ¤chtigung beim SG an. Mit Beschluss vom
09.Â MÃ¤rz 2017 bewilligte dieses PKH unter seiner Beiordnung. Der Rechtsstreit
endete durch â�� ohne mÃ¼ndliche Verhandlung ergehendes, am 01.Â Juli 2020
zugestelltes â�� klageabweisendes Urteil vom 18.Â Juni 2020.

Â 
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Am 03.Â Juli 2020 beantragte der KlÃ¤ger die Festsetzung der PKH-GebÃ¼hren auf
1.286,85Â â�¬. 

Â 

Am 09.Â Februar 2021 bat er um Sachstandsmitteilung, woraufhin das Gericht ihm
am 24.Â Februar 2021 mitteilte, dass es aufgrund personeller EngpÃ¤sse zu einem
RÃ¼ckstau bei der Bearbeitung der KostenfestsetzungsantrÃ¤ge gekommen sei.

Â 

Am 20.Â April 2021 erhob der KlÃ¤ger VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge und trug â�� wie zu 1.
wiedergegeben â�� vor. ErgÃ¤nzend wies er darauf hin, dass er darauf angewiesen
sei, die ihm fÃ¼r seine TÃ¤tigkeit zustehende VergÃ¼tung relativ zeitnah und
vollstÃ¤ndig zu erhalten. Dies gelte insbesondere deshalb, weil eine Abrechnung
Ã¼blicherweise erst nach Abschluss des Verfahrens stattfinde. Zu diesem Zeitpunkt
sei er bereits mehrere Jahre tÃ¤tig gewesen, ohne dafÃ¼r bezahlt worden zu sein.
Auch kÃ¶nne er als beigeordneter Rechtsanwalt von seinem Mandanten keinen
Vorschuss verlangen. Deshalb habe fÃ¼r ihn ein PKH-VergÃ¼tungsverfahren
oftmals sogar eine hÃ¶here Bedeutung als das Hauptsacheverfahren fÃ¼r den
Mandanten. 

Â 

Mit â�� dem KlÃ¤ger am 05.Â Mai 2021 Ã¼bersandtem â�� Beschluss vom
27.Â April 2021 setzte die Urkundsbeamtin der GeschÃ¤ftsstelle die beantragten
GebÃ¼hren und Auslagen in der geltend gemachten HÃ¶he fest. 

Â 

3. Â Â Â Â  In dem zuletzt unter dem Aktenzeichen SÂ 44 AS 1317/16 gefÃ¼hrten
Verfahren vertrat der KlÃ¤ger ein Ehepaar in einem Rechtsstreit gegen ein
Jobcenter. In dem durch ihn am 20.Â Juli 2016 eingeleiteten Klageverfahren
bewilligte das SG mit Beschluss vom 04.Â September 2017 PKH unter Beiordnung
des KlÃ¤gers. Der Rechtsstreit endete im ErÃ¶rterungstermin am 18.Â Januar 2019
vergleichsweise. Das Jobcenter verpflichtete sich u.a. zur Erstattung von 60Â % der
notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten. 

Â 

Nachdem der KlÃ¤ger daraufhin am 11.Â Juli 2019 einen Kostenfestsetzungsantrag
Ã¼ber 209,44Â â�¬ gestellt hatte, beantragte er â�� und insoweit im
EntschÃ¤digungsverfahren allein von Bedeutung â�� am 22.Â Juli 2019 die
Festsetzung der PKH-GebÃ¼hren auf 969,85Â â�¬.

Â 

Im Kostenfestsetzungsverfahren ging am 08.Â Januar 2020 die vom SG beim
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Jobcenter â�� jeweils unter Fristsetzung von vier Wochen â�� Ende Juli 2019
angeforderte und am 29.Â Oktober 2019 angemahnte Stellungnahme ein und
wurde dem KlÃ¤ger Ende Januar 2020 mit der Frage Ã¼bersandt, ob die
Kostensache damit erledigt sei. Seine Erwiderung, mit der er einer Erledigung
widersprach, traf am 06.Â MÃ¤rz 2020 ein und wurde dem Jobcenter wenige Tage
spÃ¤ter zur Kenntnisnahme geschickt. 

Â 

Am 11.Â Mai 2021 bat der KlÃ¤ger im hier gegenstÃ¤ndlichen PKH-
FestsetzungsverÂfahren um Sachstandsmitteilung. Neun Tage spÃ¤ter
Ã¼bersandte das SG ihm daraufhin zur Kenntnisnahme ein am selben Tage an das
ursprÃ¼nglich beklagte Jobcenter gerichtetes gerichtliches Schreiben, das im
Zusammenhang mit dem Kostenfestsetzungsverfahren stand und in dem dieses um
Stellungnahme binnen zwei Wochen gebeten wurde. Die Reaktion des Jobcenters
ging am 28.Â Mai 2021 ein. 

Â 

Am 18.Â August 2021 erhob der KlÃ¤ger VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge und trug wie im zu
2. dargestellten Verfahren vor. 

Â 

Mit Beschluss vom 07.Â September 2021 setzte die Urkundsbeamtin der
GeschÃ¤ftsstelle die aus der Staatskasse zu zahlenden GebÃ¼hren und Auslagen in
HÃ¶he der begehrten 969,85Â â�¬ fest. Der Kostenfestsetzungsbeschluss erging
zwei Tage spÃ¤ter.

Â 

4. Â Â Â Â  Am 05.Â Dezember 2016 erhob der KlÃ¤ger im Namen eines
SelbstÃ¤ndigen eine Klage gegen die vorlÃ¤ufige Leistungsbewilligung eines
Jobcenters und forderte die GewÃ¤hrung hÃ¶herer Leistungen. In diesem zuletzt
unter dem Aktenzeichen SÂ 25 AS 2183/16 gefÃ¼hrten Verfahren bewilligte das SG
mit Beschluss vom 20.Â Januar 2017 PKH unter Beiordnung des hiesigen KlÃ¤gers.
Im ErÃ¶rterungstermin am 19.Â Juni 2019 schlossen die dortigen Beteiligten einen
bis zum 03.Â Juli 2019 unter Widerrufsvorbehalt stehenden Vergleich. Diesem
zufolge sollte das SG eine Kostenentscheidung treffen. Mit Beschluss vom
04.Â MÃ¤rz 2020 entschied das SG, dass auÃ�ergerichtliche Kosten nicht zu
erstatten sind. Die hiergegen gerichtete AnhÃ¶rungsrÃ¼ge seitens des damaligen
KlÃ¤gers wies das SG mit â�� dem KlÃ¤ger am 12.Â August 2020 zugestelltem â��
Beschluss vom 24.Â Juli 2020 zurÃ¼ck. 

Â 

Bereits am 17.Â April 2020 hatte der KlÃ¤ger die Festsetzung der PKH-GebÃ¼hren
auf 1.113,07Â â�¬ beantragt. 
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Â 

Am 07.Â Januar 2021 erinnerte er an die Erledigung. Das SG verwies daraufhin auch
in diesem Verfahren am 03.Â Februar 2021 auf den BearbeitungsrÃ¼ckstau infolge
personeller EngpÃ¤sse. 

Â 

Am 13.Â April 2021 erhob der KlÃ¤ger VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge unter Darlegung der
bereits oben wiedergegebenen ErwÃ¤gungen. 

Â 

Mit â�� ihm am 29.Â April 2021 Ã¼bersandtem â�� Beschluss vom 22.Â April 2021
setzte die Urkundsbeamtin der GeschÃ¤ftsstelle die beantragten GebÃ¼hren und
Auslagen antragsgemÃ¤Ã� fest. 

Â 

5. Â Â Â Â  In dem unter dem Aktenzeichen SÂ 51 AS 2316/16 gefÃ¼hrten
Verfahren, in dem der KlÃ¤ger am 20.Â Dezember 2016 im Namen seines
Mandanten Klage gegen ein Jobcenter erhoben und die Ã�bernahme der
tatsÃ¤chlichen Aufwendungen fÃ¼r Unterkunft und Heizung fÃ¼r fÃ¼nf Monate
gefordert hatte, erkannte das Jobcenter den Anspruch am 05.Â MÃ¤rz 2020 an und
erklÃ¤rte sich dem Grunde nach bereit, dem dortigen KlÃ¤ger seine notwendigen
auÃ�ergerichtlichen Kosten zu erstatten. Nachdem das Anerkenntnis am 02.Â April
2020 angenommen worden war, beantragte der hiesige KlÃ¤ger am selben Tag im
eigenen Namen, die Kosten einschlieÃ�lich Umsatzsteuer auf 960,33Â â�¬ 
festzusetzen und abzÃ¼glich der bereits gezahlten Beratungshilfe 838,95Â â�¬
an ihn auszuzahlen. 

Â 

Unter dem 06.Â April 2020 forderte das SG das Jobcenter zur Stellungnahme zum
Kostenfestsetzungsantrag innerhalb von vier Wochen auf und erinnerte dieses am
29.Â Mai 2020 an die Erledigung binnen vier Wochen. Am 08.Â Juni 2020 ging die
Erwiderung des Jobcenters ein, das einen Betrag von 660,45Â â�¬ abzÃ¼glich
Beratungshilfe fÃ¼r angemessen hielt. Der Schriftsatz wurde am 07.Â Juli 2020 dem
KlÃ¤ger mit dem Bemerken zugeleitet, dass davon ausgegangen werde, die
Kostenangelegenheit sei damit erledigt. Dem widersprach der KlÃ¤ger am 14.Â Juli
2020. Sein Schriftsatz wurde dem Jobcenter am 06.Â August 2020 zur
Kenntnisnahme zugeleitet. 

Â 

Am 29.Â Januar 2021 erkundigte der KlÃ¤ger sich nach dem Sachstand, woraufhin
das Gericht ihn am 15.Â Februar 2021 auch in diesem Verfahren Ã¼ber den
RÃ¼ckstau bei der Bearbeitung der KostenfestsetzungsantrÃ¤ge informierte und
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auf die Abarbeitung in zeitlicher Reihenfolge des Eingangs der KostenantrÃ¤ge
verwies. 

Â 

Am 14.Â Mai 2021 erhob der KlÃ¤ger VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge, wies auch hier auf
seine finanziellen Verpflichtungen und seine typischerweise erst Jahre nach Beginn
seiner TÃ¤tigkeit erfolgende VergÃ¼tung hin und machte geltend, dass fÃ¼r ihn ein
Kostenfestsetzungsverfahren oftmals eine hÃ¶here Bedeutung habe als die
Hauptsacheverfahren fÃ¼r seine Mandanten. Im Ã�brigen kÃ¶nne seine Akte nicht
geschlossen werden, solange die Kosten nicht festgesetzt und ausgezahlt seien,
was weiteren Aufwand verursache.

Â 

Mit â�� dem KlÃ¤ger am 01.Â Juni 2021 zugestelltem â��
Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26.Â Mai 2021 setzte die Urkundsbeamtin der
GeschÃ¤ftsstelle die ihm vom Jobcenter zu erstattenden Kosten â�� abzÃ¼glich der
Beratungshilfe â�� auf 838,95Â â�¬ nebst Zinsen fest. 

Â 

6. Â Â Â Â  Im zuletzt unter dem Aktenzeichen S 44 AS 781/18 gefÃ¼hrten
Verfahren erhob der KlÃ¤ger im Namen seines Mandanten am 26.Â April 2018 Klage
gegen ein Jobcenter und wandte sich gegen eine Eingliederungsvereinbarung. Mit
Beschluss vom 12.Â August 2019 bewilligte das SG PKH unter Beiordnung des
KlÃ¤gers. Im ErÃ¶rterungstermin am 24.Â April 2020 erklÃ¤rten die damaligen
Beteiligten den Rechtsstreit fÃ¼r erledigt und verpflichtete das Jobcenter sich zur
hÃ¤lftigen Erstattung der notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten. 

Â 

Am 01.Â Juli 2020 beantragte der KlÃ¤ger die Festsetzung der PKH-GebÃ¼hren auf
476,00Â â�¬.

Â 

Am 25.Â Januar und nochmals am 09.Â Juli 2021 erhob er VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge und
trug im Wesentlichen wie in den unter 1. bis 4. aufgefÃ¼hrten Verfahren vor. 

Â 

Mit Beschluss vom 25.Â August 2021 setzte die Urkundsbeamtin der
GeschÃ¤ftsstelle die aus der Staatskasse zu zahlenden GebÃ¼hren
antragsgemÃ¤Ã� fest. 

Â 
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7. Â Â Â Â  In dem zuletzt unter dem Aktenzeichen S 44 AS 816/18 registrierten
Verfahren, in dem der KlÃ¤ger am 02.Â Mai 2018 im Namen seines Mandanten
Klage gegen ein Jobcenter erhoben und die Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r einen
Reiseausweis sowie Passfotos gefordert hatte, gewÃ¤hrte das SG mit Beschluss
vom 12.Â August 2019 PKH unter Beiordnung des KlÃ¤gers. Im ErÃ¶rterungstermin
am 24.Â April 2020 wurde die Klage zurÃ¼ckgenommen. 

Â 

Am 01.Â Juli 2020 beantragte der KlÃ¤ger die Festsetzung der PKH-GebÃ¼hren auf
693,00Â â�¬. Am 28.Â April 2021 erkundigte er sich nach dem Sachstand und
erhob am 18.Â August 2021 VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge, zu deren BegrÃ¼ndung er wie in
den vorangegangenen Verfahren dargestellt vortrug.

Â 

Mit â�� ihm am 25.Â August 2021 Ã¼bersandtem â�� Beschluss vom selben Tag
setzte die Urkundsbeamtin der GeschÃ¤ftsstelle die zu zahlenden GebÃ¼hren und
Auslagen antragsgemÃ¤Ã� fest. 

Â 

8. Â Â Â Â  Am 16.Â Oktober 2019 beantragte der KlÃ¤ger fÃ¼r seine Mandantinnen
beim SG den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen ein Jobcenter. In dem
unter dem Aktenzeichen S 40 AS 1625/19 ER registrierten Verfahren lehnte das SG
mit Beschluss vom 27.Â November 2019 sowohl die GewÃ¤hrung einstweiligen
Rechtsschutzes als auch die Bewilligung von PKH ab. Im sich anschlieÃ�enden
Beschwerdeverfahren (LÂ 10 AS 81/20 B ER und LÂ 10 AS 99/20 B ER PKH)
gewÃ¤hrte das Landessozialgericht (LSG) mit Beschluss vom 25.Â Februar 2020
â��Â unter diesbezÃ¼glicher Aufhebung der angefochtenen EntscheidungÂ â��
PKH unter Beiordnung des KlÃ¤gers ab Antragseingang beim SG. 

Â 

Am 10.Â MÃ¤rz 2020 beantragte dieser die Festsetzung der PKH-GebÃ¼hren auf
487,90Â â�¬.

Â 

Am 15.Â MÃ¤rz 2021 bat er um Sachstandsmitteilung, woraufhin das SG drei Tage
spÃ¤ter auch in diesem Verfahren auf den BearbeitungsrÃ¼ckstau verwies. 

Â 

Am 11.Â Mai 2021 erhob der KlÃ¤ger VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge mit der bereits oben
wiedergegebenen BegrÃ¼ndung. 

Â 
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Mit â�� ihm am 14.Â Mai 2021 Ã¼bersandtem â�� Beschluss vom selben Tag setzte
die Urkundsbeamtin der GeschÃ¤ftsstelle die beantragten GebÃ¼hren und
Auslagen in der geltend gemachten HÃ¶he fest. 

Â 

Zwischen Juli und Dezember 2021 ersuchte der KlÃ¤ger vorprozessual in
sÃ¤mtlichen der vorgenannten Verfahren beim Beklagten um eine EntschÃ¤digung.
Dieser stellte daraufhin ausdrÃ¼cklich 

Â 

im Verfahren

Â 

mit Schreiben vom

Â 

eine unangemessene
Verfahrensdauer im
Umfang von

S 45 AS 37/16 06. September 2021 13 Monaten
S 50 R 296/16 09. August 2021 sechs Monaten
S 44 AS 1317/16 16. Dezember 2021 18 Monaten
S 25 AS 2183/16 09. August 2021 acht Monaten
S 51 AS 2316/16 08. November 2021 sechs Monaten
S 44 AS 781/18 11. Oktober 2021 neun Monaten
S 44 AS 816/18 11. Oktober 2021 neun Monaten
S 40 AS 1625/19 ER 09.Â August 2021 neun â�� gemeint nach der

BegrÃ¼ndung offensichtlich
zehn â�� Monaten

Â 

fest, lehnte die Zahlung einer EntschÃ¤digung jedoch jeweils ab. Zur BegrÃ¼ndung
fÃ¼hrte er aus, dass die Wiedergutmachung auf andere Weise jeweils als
ausreichend anzusehen sei. Die Bedeutung eines PKH-VergÃ¼tungs- sowie eines
Kostenfestsetzungsverfahrens sei fÃ¼r den KlÃ¤ger Ã¤uÃ�erst gering. Ein
Rechtsanwalt sei ein unabhÃ¤ngiges Organ der Rechtspflege. Einerseits profitiere er
grundsÃ¤tzlich von Prozessen, andererseits erscheine fÃ¼r ihn die psychische
Belastung nicht vergleichbar wie bei einem juristischen Laien. Das Land schlieÃ�e
sich der Rechtsprechung des EntschÃ¤digungssenats an, dass der Ã�rger von
RechtsanwÃ¤lten Ã¼ber die VerzÃ¶gerungen zwar nachvollziehbar sei, der
Gesetzgeber indes diese Fallkonstellation bei der GewÃ¤hrung einer finanziellen
EntschÃ¤digung eher nicht im Auge gehabt habe und die behauptete erhebliche
wirtschaftliche Bedeutung des Verfahrens nicht Ã¼berzeugend sei. Soweit der
KlÃ¤ger geltend mache, dass er von seinen Mandanten keinen Vorschuss fordern
kÃ¶nne, sei es ihm zumutbar, nach erfolgter Bewilligung von PKH gegenÃ¼ber der
Staatskasse die Zahlung eines Vorschusses zu beantragen. Hinsichtlich der
Einzelheiten wird auf den jeweiligen Wortlaut der einzelnen Schreiben Bezug
genommen. 

Â 
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Am 15.Â Oktober 2021 hat der KlÃ¤ger EntschÃ¤digungsklage erhoben und
zunÃ¤chst die GewÃ¤hrung einer EntschÃ¤digung im Hinblick auf die aus seiner
Sicht unangemessene Dauer des beim SG unter dem Aktenzeichen SÂ 45 AS 37/16
gefÃ¼hrten PKH-VergÃ¼tungsfestsetzungsverfahrens begehrt. 

Â 

Am 05.Â November 2021 hat er diese Klage erweitert und eine EntschÃ¤digung
nunmehr auch bzgl. der Dauer der unter den Aktenzeichen SÂ 25 AS 2183/16, SÂ 50
R 296/16, SÂ 40 AS 1625/19 ER, SÂ 44 AS 816/18 und SÂ 44 AS 781/18 gefÃ¼hrten
PKH-VergÃ¼tungsfestsetzungsverfahren sowie des unter dem Aktenzeichen SÂ 51
AS 2316/16 gefÃ¼hrten Kostenfestsetzungsverfahrens geltend gemacht und eine
EntschÃ¤digung fÃ¼r alle Verfahren in HÃ¶he von insgesamt 6.000,00Â â�¬ â��
gemeint offensichtlich 6.100,00Â â�¬ zzgl. Zinsen ab RechtshÃ¤ngigkeit gefordert. 

Â 

Am 09.Â MÃ¤rz 2022 hat er seine Klage nochmals erweitert, nunmehr eine
EntschÃ¤digung auch wegen Ã¼berlanger Dauer des PKH-
VergÃ¼tungsfestsetzungsverfahrens in der Sache SÂ 44 AS 1317/16 begehrt und
die Gesamtforderung auf 7.900,00Â â�¬ zzgl. Zinsen erhÃ¶ht. 

Â 

Zur BegrÃ¼ndung macht der KlÃ¤ger geltend, dass er Ã¼ber die Anerkennung
einer unangemessen langen Verfahrensdauer durch den Beklagten als
Wiedergutmachung hinaus eine finanzielle EntschÃ¤digung fordere. Entgegen der
Ansicht des Beklagten kÃ¶nnten RechtsanwÃ¤lte durch unangemessen lange
dauernde PKH- und Kostenfestsetzungsverfahren sehr wohl belastet sein. FÃ¼r
einen Rechtsanwalt, der nur vereinzelt FÃ¤lle bearbeite, in denen Mandanten auf
PKH angewiesen seien, mÃ¶ge es tatsÃ¤chlich keine signifikante Belastung
darstellen, wenn ein Festsetzungsverfahren etwas lÃ¤nger dauere, besonders wenn
bereits ein groÃ�er Teil der begehrten GebÃ¼hren ausgezahlt sei. Dies sei hier aber
nicht der Fall gewesen. Anders als in den vom LSG bisher entschiedenen FÃ¤llen sei
es nicht um streitige DifferenzbetrÃ¤ge von gut 200,00Â â�¬, sondern um mehr als
das Zwanzigfache gegangen. 

Â 

Er bearbeite als Fachanwalt fÃ¼r Sozialrecht fast ausschlieÃ�lich sozialrechtliche
FÃ¤lle und habe Ã¼berwiegend Mandanten, die auf PKH angewiesen seien. Der weit
Ã¼berwiegende Teil der PKH-Verfahren und auch der gefÃ¼hrten Klageverfahren
seien beim SG Potsdam anhÃ¤ngig (gewesen). Eine Ã�berprÃ¼fung anlÃ¤sslich der
auÃ�ergerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Beklagten habe im August 2021
ergeben, dass er im Laufe des Jahres 2020 bei den SGen des Landes Brandenburg
insgesamt 94Â AntrÃ¤ge auf PKH-VergÃ¼tung gestellt habe. Dabei gehe es im
Schnitt um GebÃ¼hren von etwa 800,00Â â�¬, insgesamt also um eine Summe von
etwa 75.000,00Â â�¬. Wenn er stets ein Jahr auf die VergÃ¼tungsfestsetzung
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warten mÃ¼sse, werde er faktisch dazu gezwungen, dem Beklagten jedes Jahr ein
unverzinsliches Darlehen in HÃ¶he von 75.000,00Â â�¬ einzurÃ¤umen. Allein die
Verzugszinsen, die er in PKH-VergÃ¼tungsverÂfahren nicht geltend machen
kÃ¶nne, wÃ¼rden sich auf jÃ¤hrlich Ã¼ber 6.000,00Â â�¬ belaufen. Mitte August
2021 hÃ¤tten allein aus den im Jahre 2020 eingereichten PKH-
VergÃ¼tungsantrÃ¤gen noch immer GebÃ¼hren in einer GesamthÃ¶he von Ã¼ber
23.500,00Â â�¬ ausgestanden und seien ihm Verzugszinsen von Ã¼ber
1.100,00Â â�¬ entgangen. Es gehe hier â�� und dies nicht nur der entgangenen
Verzugszinsen wegen â�� um GrÃ¶Ã�enordnungen, die die berufliche und
soziokulturelle Existenz eines Rechtsanwalts gefÃ¤hrdeten. Nach Â§Â 5 der
Berufsordnung fÃ¼r RechtsanwÃ¤lte sei er verpflichtet, die fÃ¼r seine
BerufsausÃ¼bung erforderlichen sachlichen, personellen und organisatorischen
Voraussetzungen in Kanzlei und Zweigstelle vorzuhalten. Komme er in
Zahlungsverzug, seien seine finanziellen VerhÃ¤ltnisse nicht geordnet, drohe ihm
nach Â§Â 14 Abs.Â 2 Nr.Â 7 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) der Widerruf
seiner Zulassung. KÃ¶nne er die SeminargebÃ¼hren fÃ¼r notwendige
Pflichtfortbildungen zur Aufrechterhaltung des Fachanwaltstitels nicht zahlen, drohe
ihm der Verlust des Fachanwaltstitels. Dies wÃ¼rde fÃ¼r ihn eine mittelbare
BeeintrÃ¤chtigung der Berufsfreiheit bedeuten. 

Â 

Weiter sei zu beachten, dass es in der Mehrheit der bei dem SG Potsdam
gefÃ¼hrten Verfahren zu VerzÃ¶gerungen bei den PKH- und Kostenfestsetzungen
komme. Die Zahl der nur deshalb noch nicht geschlossenen Akten mache einen
nicht unerheblichen Teil der Akten aus, die regelmÃ¤Ã�ig wieder vorgelegt und
nach PrÃ¼fung des Sachstandes und der gebotenen Schritte weggehÃ¤ngt werden
mÃ¼ssen. Dies stelle einen nicht unerheblichen Aufwand dar. Die Wiedervorlagen
erfolgten nach einer ersten Sechsmonatsfrist im Rhythmus von drei Monaten. Durch
die VerzÃ¶gerungen mÃ¼ssten die Akten drei-, vier- oder fÃ¼nfmal zusÃ¤tzlich
vorgelegt werden. Ausgehend von einer jeweiligen Bearbeitungszeit von nur 10
Minuten fÃ¼hre dies zu einer zusÃ¤tzlichen Bearbeitungszeit pro Akte von 30 bis 50
Minuten. Bei 90 PKH-FestsetzungsÂverfahren im Jahr summiere sich dies auf Ã¼ber
45 bis Ã¼ber 75 Stunden. Dieser gesamte Aufwand sei von den Kosten bzw.
GebÃ¼hren, die festgesetzt werden sollen, noch nicht einmal gedeckt. Dies zeige,
dass er durch eine unangemessen lange Dauer der PKH-
GebÃ¼hrenfestsetzungsverfahren durchaus nicht unerheblich belastet werde. Diese
Belastung kÃ¶nne fÃ¼r ihn sogar hÃ¶her sein als fÃ¼r einige seiner Mandanten, die
sich manchmal nur um Sozialleistungen stritten, von deren rÃ¼ckwirkender
Zahlung ihre berufliche und soziokulturelle Existenz aber nicht abhÃ¤nge. Deshalb
kÃ¶nne hier auch nicht mehr argumentiert werden, dass er als Rechtsanwalt
derartige Unannehmlichkeiten hinzunehmen habe oder ihn diese nicht besonders
trÃ¤fen, da er prozesserfahren sei. 

Â 

Soweit der Beklagte im vorprozessualen Verfahren auf die MÃ¶glichkeit verwiesen
habe, nach erfolgter PKH-Bewilligung einen Vorschuss zu beantragen,

                            12 / 22

https://dejure.org/gesetze/BORA/5.html
https://dejure.org/gesetze/BRAO/14.html


 

berÃ¼cksichtige er nicht, dass dies zwar theoretisch denkbar, wirtschaftlich indes
angesichts der Feststellungspraxis sinnlos sei. Abgesehen davon, dass PKH oft erst
kurz vor, wenn nicht gar erst nach Abschluss des Hauptsacheverfahrens bewilligt
werde, bestehe die Festsetzungspraxis des SG Potsdam darin, lediglich die
VerfahrensgebÃ¼hr deutlich unterhalb der MittelgebÃ¼hr festzusetzen. Der
gezahlte Vorschuss belaufe sich damit nur auf einen Bruchteil der GebÃ¼hren.
Seine Beantragung fÃ¼hre letztlich dazu, dass die endgÃ¼ltige Festsetzung oftmals
kompliziert werde und im Ã�brigen noch ein zusÃ¤tzliches â�� unbezahltes â��
Verfahren gefÃ¼hrt werden mÃ¼sse.

Â 

All dies sei einem Rechtsanwalt nicht zuzumuten und kÃ¶nne dazu fÃ¼hren, dass
dieser Mandanten, die auf die Bewilligung von PKH angewiesen sind, abweise.

Â 

Allein die Feststellung der Ã¼berlangen Verfahrensdauer kÃ¶nne den nicht
unbeachtlichen materiellen und immateriellen Schaden nicht kompensieren. Auch
kÃ¶nne ihm nicht entgegengehalten werden, dass er als Fachanwalt fÃ¼r
Sozialrecht mehr Ã�bung darin habe, PKH-VergÃ¼tungsverfahren durchzufÃ¼hren,
sodass ihm dies leichter falle. Denn dies Ã¤ndere nichts daran, dass ein nicht
unerheblicher Teil der Arbeitszeit in seiner Kanzlei damit verbracht werde, die vielen
sich in die LÃ¤nge ziehenden PKH-VergÃ¼tungsverfahren zu fÃ¼hren.

Â 

Die im vorliegenden Rechtsstreit in Rede stehenden Mandate habe er Ã¼ber PKH
angenommen, als eine kurzfristige GebÃ¼hrenfestsetzung durch das SG Potsdam
erfolgt sei. Dessen Direktor habe mit Schreiben vom 07.Â Februar 2014
gegenÃ¼ber dem Potsdamer Anwaltsverein bestÃ¤tigt, dass eine
Bearbeitungsdauer (bereits) von elf Monaten und mehr fÃ¼r die Anwaltschaft
unzumutbar sei. Weiter habe er seinerzeit ausdrÃ¼cklich ausgefÃ¼hrt, dass ein
inzwischen erhaltener Personalzuwachs und die Beendigung der Einarbeitungszeit
von neuen Mitarbeitern zur VerkÃ¼rzung der Bearbeitungsdauer gefÃ¼hrt hÃ¤tten
und die Mitarbeiter bemÃ¼ht seien, die entstandenen RÃ¼ckstÃ¤nde weiter
abzubauen. 2015/2016 habe sich dann auch tatsÃ¤chlich gezeigt, dass die PKH-
Festsetzungen zÃ¼gig erfolgt seien, woraufhin im Vertrauen auf eine kÃ¼rzere
Bearbeitungszeit und die Zusage des Direktors die Annahme der PKH-Mandate und
die wirtschaftliche Ausrichtung der Kanzlei erfolgt seien. 

Â 

Im Ã�brigen wiederholt er seine bereits zur BegrÃ¼ndung der
VerzÃ¶gerungsrÃ¼gen vorgebrachten Darlegungen. 

Â 
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Der KlÃ¤ger beantragt,

Â 

den Beklagten zu verurteilen, ihm wegen Ã¼berlanger Dauer der PKH-
VergÃ¼tungs-/Kostenfestsetzungsverfahren in den vor dem Sozialgericht Potsdam
unter nachfolgend benannten Aktenzeichen gefÃ¼hrten Verfahren wie folgt
EntschÃ¤digungen jeweils zzgl. 5Â % Zinsen Ã¼ber dem jeweiligen Basiszinssatz ab
RechtshÃ¤ngigkeit zu zahlen:

Â 

Aktenzeichen Betrag
S 45 AS 37/16 1.300,00 â�¬ 
S 50 R 296/16 Â Â  600,00 â�¬
S 44 AS 1317/16 1.800,00 â�¬
S 25 AS 2183/16 Â Â  800,00 â�¬
S 51 AS 2316/16 Â Â  600,00Â â�¬
S 44 AS 781/18 Â Â  900,00 â�¬
S 44 AS 816/18 Â Â  900,00 â�¬
S 40 AS 1625/19 ER 1.000,00 â�¬
insgesamt 7.900,00 â�¬

Â 

Der Beklagte beantragt, 

Â 

die Klage abzuweisen. 

Â 

Der Beklagte, dem die Klage sowie die erste Klageerweiterung am 30.Â November
2021 und die zweite Klageerweiterung am 30.Â MÃ¤rz 2022 zugestellt worden sind,
meint, dass dem KlÃ¤ger keine finanzielle EntschÃ¤digung zustehe. Zur
BegrÃ¼ndung verweist er jeweils auf seine Entscheidungen im auÃ�ergerichtlichen
Verfahren. 

Â 

Mit Schreiben vom 09.Â MÃ¤rz 2022 bzw. 06.Â April 2022 haben die Beteiligten sich
mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung nach Â§Â 124 Abs.Â 2
Sozialgerichtsgesetz (SGG) einverstanden erklÃ¤rt.

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen
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den Beteiligten gewechselten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen, den sonstigen Inhalt der
Gerichtsakte und auf die Akten der Ausgangsverfahren verwiesen, die dem Senat
vorgelegen haben und Gegenstand der Entscheidung gewesen sind.

Â 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Der nach Â§Â 201 Abs.Â 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) sowie Â§Â 202
SatzÂ 2 SGG fÃ¼r die Entscheidung Ã¼ber die EntschÃ¤digungsklage zustÃ¤ndige
Senat konnte Ã¼ber diese nach Â§Â 201 Abs.Â 2 SatzÂ 1 GVG i.V.m. Â§Â§Â 202
SatzÂ 2, 124 Abs.Â 2 SGG ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entscheiden, nachdem
die Beteiligten hierzu unter dem 09.Â MÃ¤rz bzw. 06.Â April 2022 ihr
EinverstÃ¤ndnis erteilt hatten. 

Â 

Die Klage ist zulÃ¤ssig und in dem sich aus dem Tenor ergebenden Umfang
begrÃ¼ndet.

Â 

A.Â Â Â Â Â  Die als allgemeine Leistungsklage statthafte, auf GewÃ¤hrung einer
EntschÃ¤digung wegen Ã¼berlanger Dauer von â�� jeweils vor dem SG Potsdam
gefÃ¼hrter â�� sieben PKH-VergÃ¼tungs- und einem Kostenfestsetzungsverfahren
gerichtete Klage ist zulÃ¤ssig. Insbesondere bestehen weder an der Wahrung der
gemÃ¤Ã� Â§Â 90 SGG fÃ¼r die Klage vorgeschriebenen Schriftform noch an der
Einhaltung der nach Â§Â 198 Abs.Â 5 SatzÂ 2 GVG zu wahrenden Klagefrist von
sechs Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, die das Verfahren
beendet, oder einer anderen Erledigung des Verfahrens Zweifel. Soweit in den im
Tatbestand unter 1., 3. und 4. wiedergegebenen Verfahren zwischen der
Ã�bersendung der FestsetzungsbeschlÃ¼sse und dem Eingang der Klagen ein paar
Tage mehr als sechs Monate liegen und bei Zustellung der Klage(erweiterung) beim
Beklagten mehr als sechs Monate vergangen waren, ist dies unschÃ¤dlich. Denn
zum einen ist fÃ¼r die Einhaltung der Klagefrist der Eingang der Klage beim
EntschÃ¤digungsgericht (BSG, Urteil vom 17.12.2020 â�� BÂ 10 Ã�G 1/19Â R â��
juris, Rn.Â 16 m.w.N.) maÃ�geblich, zum anderen steht nicht fest, wann die
gerichtlichen BeschlÃ¼sse dem KlÃ¤ger bekannt gegeben wurden. Allein dies ist
jedoch fÃ¼r den Fristbeginn maÃ�geblich. 

Â 

B.Â Â Â Â Â  Auch ist die â�� nach Â§Â 200 S.Â 1 GVG zu Recht gegen das Land
Brandenburg gerichtete â�� EntschÃ¤digungsklage in dem sich aus dem Tenor
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ergebenden Umfang begrÃ¼ndet. Entgegen der Ansicht des Beklagten hat der
KlÃ¤ger angesichts der durch die unangemessene Dauer der einzelnen PKH-
VergÃ¼tungs- und Kostenfestsetzungsverfahren erlittenen immateriellen Nachteile
jeweils einen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer finanziellen EntschÃ¤digung. 

Â 

Nach Â§Â 198 Abs.Â 1 SatzÂ 1 GVG wird angemessen entschÃ¤digt, wer infolge
unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens als Verfahrensbeteiligter einen
Nachteil erleidet. FÃ¼r einen Nachteil, der nicht VermÃ¶gensnachteil ist, kann
EntschÃ¤digung nur beansprucht werden, soweit nicht nach den UmstÃ¤nden des
Einzelfalls Wiedergutmachung auf andere Weise gemÃ¤Ã�Â Â§Â 198 Abs.Â 4 GVG
Â ausreichend ist (Â§Â 198 Abs.Â 2 SatzÂ 2 GVG). Eine EntschÃ¤digung erhÃ¤lt ein
Verfahrensbeteiligter nur dann, wenn er bei dem mit der Sache befassten Gericht
die Dauer des Verfahrens gerÃ¼gt hat (Â§Â 198 Abs.Â 3 SatzÂ 1 GVG). 

Â 

I.Â Â Â Â Â Â Â  An der ordnungsgemÃ¤Ã�en Erhebung von VerzÃ¶gerungsrÃ¼gen
bestehen in den einzelnen Verfahren keine Zweifel. Die streitgegenstÃ¤ndlichen
PKH-VergÃ¼tungs- bzw. Kostenfestsetzungsverfahren waren jeweils mindestens
neun Monate, in der Regel mehr als ein Jahr anhÃ¤ngig, bevor seitens des KlÃ¤gers
die VerzÃ¶gerungen gerÃ¼gt wurden. Auch unter BerÃ¼cksichtigung der vom
Senat fÃ¼r PKH-VergÃ¼tungs- und Kostenfestsetzungsverfahren angenommenen
Vorbereitungs- und Bedenkzeit von jeweils drei Monaten (Landessozialgericht Berlin-
Brandenburg, Urteile vom 17.Â Februar 2021 â��Â L 37 SF 55/20 EK ASÂ â�� Rn. 32
und â�� LÂ 37 SF 156/20 EK SFÂ â�� Rn. 33, so auch: LSG Mecklenburg-
Vorpommern, Urteil vom 11.11.2015 â�� LÂ 12 SF 23/14 EK AS â�� Rn.Â 18, LSG
Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 08.06.2016 Â Â Â Â Â Â Â Â â��Â LÂ 12 SF
9/14 EK AS â�� Rn.Â 14Â ff., LSG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 22.02.2017
â�� LÂ 12 SF 39/15 EK AS â�� Rn.Â 13 ff., 16, SÃ¤chsisches LSG, Urteil vom
22.01.2018 â�� LÂ 11 SF 45/16 EK â�� Rn.Â 66, LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil
vom 03.07.2019 â�� LÂ 2 SF 1441/19 EK AS â�� Rn.Â 29, a.A. sechs Monate:
Hessisches LSG, Urteile vom 12.05.2021 â�� LÂ 6 SF 21/19 EK AS â�� Rn. 48 und
vom 01.08.2018 â�� LÂ 6 SF 2/18 EK SB â�� Rn.Â 47, alle zitiert nach juris) bestand
aus der maÃ�geblichen ex-ante-Perspektive eines verstÃ¤ndigen RÃ¼gefÃ¼hrers
zweifelsohne die durch objektive Anhaltspunkte begrÃ¼ndete Besorgnis, dass die
Verfahren nicht in einer angemessenen Zeit abgeschlossen werden wÃ¼rden (vgl.
BSG, Urteil vom 09.03.2023 â�� BÂ 10 Ã�G 2/21 R â�� zitiert nach dem
Terminbericht 9/23).

Â 

II.Â Â Â Â Â Â Â Â  Unstreitig weisen die streitgegenstÃ¤ndlichen Verfahren auch
jeweils eine unangemessene Dauer auf. Dabei hat zur Ã�berzeugung des Senats
dahinzustehen, in welchem konkreten Umfang er selbst â�� z.B. unter
BerÃ¼cksichtigung etwaiger dem Beklagten nicht vorzuwerfender
VerzÃ¶gerungszeiten aufgrund der Corona-Pandemie zwischen MÃ¤rz und Mai 2020
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(vgl. z.B. Senatsurteil vom 20.Â Januar 2023 â�� LÂ 37 SF 71/22 EKÂ SO â�� juris,
Rn. 36) â�� von einer unangemessenen Verfahrensdauer ausgehen wÃ¼rde. Denn
er sieht sich insoweit an die vom Beklagten im vorprozessualen Verfahren
ausgesprochenen Feststellungen, die der KlÃ¤ger zur Grundlage seines an das
EntschÃ¤digungsgericht herangetragenen Anspruchs auf finanzielle
EntschÃ¤digung gemacht hat, gebunden. 

Â 

Zwar geht der Senat mit dem Bundessozialgericht regelmÃ¤Ã�ig davon aus, dass
einem Schreiben des fÃ¼r die PrÃ¼fung eines EntschÃ¤digungsanspruchs im
vorprozessualen Verfahren ZustÃ¤ndigen regelmÃ¤Ã�ig kein Bindungswille
hinsichtlich des Umfangs der als entschÃ¤digungspflichtig anzusehenden
VerzÃ¶gerung zu entnehmen ist (vgl. BSG, Urteil vom 24.03.2022 â�� BÂ 10 Ã�G
2/20Â R â�� juris, Rn.Â 27, Senatsurteil vom 20.01.2023 â�� LÂ 37 SF 298/21 EK AS
â�� juris, Rn.Â 45). Anderes hat indes zu seiner Ã�berzeugung hier zu gelten. 

Â 

In sÃ¤mtlichen der streitgegenstÃ¤ndlichen Verfahren hat der Beklagte sich im
Rahmen der vorprozessualen Geltendmachung von EntschÃ¤digungsansprÃ¼chen
nicht darauf beschrÃ¤nkt, eine unangemessene Verfahrensdauer zu prÃ¼fen, diese
einzurÃ¤umen und darÃ¼ber z.B. sein Bedauern zum Ausdruck zu bringen, was der
Senat ggfs. als eine Form der Wiedergutmachung auf andere Weise i.S.d. Â§Â 198
Abs.Â 2 SatzÂ 2 GVG werten kÃ¶nnte. Stattdessen hat er â�� ersichtlich in
Anlehnung an Â§Â 198 Abs.Â 4 SatzÂ 1 GVG â�� tenorgleich jeweils eine
Unangemessenheit der Verfahrensdauer selbst ausdrÃ¼cklich festgestellt und seine
Feststellungen, obwohl dies nicht erforderlich gewesen wÃ¤re (vgl. BSG, Urteile vom
03.09.2014 â�� BÂ 10 Ã�G 2/13Â R â�� Rn.Â 56 und vom 12.12.2019 â��Â BÂ 10
Ã�G 3/19 RÂ â�� Rn.Â 48 m.w.N., jeweils zitiert nach juris), auch auf den Umfang
der jeweiligen Ã�berlÃ¤nge erstreckt. Er hat damit gezeigt, dass er unter
BerÃ¼cksichtigung der vom Senat zugebilligten Vorbereitungs- und Bedenkzeit von
drei Monaten, nach Vornahme der gebotenen wertenden Gesamtbetrachtung sowie
unter AbwÃ¤gung aller EinzelfallumstÃ¤nde, die ggfs. erst ergibt, ob die
Verfahrensdauer die Ã¤uÃ�erste Grenze des Angemessenen deutlich
Ã¼berschritten und deshalb das Recht auf Rechtsschutz in angemessener Zeit
verletzt hat (vgl. BSG, Urteil vom 07.09.2017 â�� B 10 Ã�G 1/16 R â�� juris
Rn.Â 33), eine unangemessene Verfahrensdauer bejaht. Im Ergebnis hiervon hat er
den so genannten kleinen EntschÃ¤digungsanspruch (vgl. BSG, Urteil vom
15.12.2015 â�� BÂ 10 Ã�G 1/15Â RÂ â�� Rn.Â 15, juris) â�� hier jeweils unter
Angabe der konkret angenommenen Ã�berlÃ¤nge â�� anerkannt. Der Senat sieht
vor diesem Hintergrund keinen Raum, seinerseits von VerzÃ¶gerungszeiten in
womÃ¶glich geringerem Umfang auszugehen, wÃ¤hrend umgekehrt weitergehende
bereits durch den KlÃ¤ger nicht geltend gemacht werden. Im Gegenteil hat er zu
seiner Ã�berzeugung seiner Entscheidung Ã¼ber die begehrte Zusprache einer
finanziellen EntschÃ¤digung VerzÃ¶gerungen in dem vom Beklagten festgestellten
Umfang zugrunde zu legen. 
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Â 

III.Â Â  Aufgrund der Ã�berlÃ¤nge der Verfahren ist dem KlÃ¤ger jeweils ein
immaterieller Nachteil entstanden (vgl. Â§Â 198 Abs.Â 2 SatzÂ 1 GVG), fÃ¼r den
ihm â�� entgegen der Ansicht des Beklagten â�� eine finanzielle EntschÃ¤digung
zusteht. Der Rechtsauffassung des Beklagten, dass nach den UmstÃ¤nden des
Einzelfalls eine Wiedergutmachung durch â�� die bereits erfolgte â�� Feststellung
der Unangemessenheit der Verfahrensdauer ausreichend ist (Â§Â 198 Abs.Â 2
SatzÂ 2, Abs.Â 4 SatzÂ 1 GVG), schlieÃ�t sich der Senat nicht an. 

Â 

Unter BerÃ¼cksichtigung der Rechtsprechung des EuropÃ¤ischen Gerichtshofs fÃ¼r
Menschenrechte zu Art.Â 6 und Art.Â 41 EuropÃ¤ische Menschenrechtskonvention
(EMRK) kommt eine derartige Kompensation eines NichtvermÃ¶gensschadens nur
ausnahmsweise in Betracht, nÃ¤mlich dann, wenn das zu beurteilende Verfahren
sich durch eine oder mehrere entschÃ¤digungsrelevante Besonderheiten in
tatsÃ¤chlicherÂ Â Â  oder rechtlicher Hinsicht von vergleichbaren FÃ¤llen abhebt
(vgl. BSG Urteil vom 12.02.2015 â�� BÂ 10 Ã�G 11/13Â R -, juris, Rn.Â 36). Vom
Vorliegen derartiger Besonderheiten vermag der Senat sich vorliegend letztlich
nicht zu Ã¼berzeugen. 

Â 

Auch wenn es in keinem der hier streitgegenstÃ¤ndlichen Verfahren Ã¼berhaupt
um die GewÃ¤hrung von Rechtsschutz im eigentlichen Sinne ging, sondern in
sieben FÃ¤llen um die Festsetzung der GebÃ¼hren fÃ¼r die vom KlÃ¤ger â�� im
Rahmen der seinen jeweiligen Mandanten bewilligten PKH â�� erbrachten
Leistungen und in einem Fall um die Festsetzung der ihm zustehenden Kosten, geht
der Senat mit dem Bundessozialgericht davon aus, dass letztlich auch mit den
AntrÃ¤gen nach Â§Â 55 RechtsanwaltsvergÃ¼tungsgesetz (RVG) und Â§Â 197 SGG
ein Anspruch zum Gegenstand einer Entscheidung des Gerichts gemacht und damit
ein Gerichtsverfahren i.S.d. Â§Â 198 Abs.Â 6 Nr.Â 1 GVG in Gang gesetzt wird (vgl.
BSG, Urteil vom 10.07.2014 â�� BÂ 10 Ã�G 8/13Â R â�� Rn.Â 13 ff., vgl. auch Urteil
vom 12.02.2015 â�� BÂ 10 Ã�G 11/13Â R â�� Rn.Â 23, Urteile des Senats vom
17.02.2021 â�� LÂ 37 SF 55/20 EK AS â�� Rn.Â 23 und â�� LÂ 37 SF 156/20 EK SF
â�� Rn.Â 24, jeweils zitiert nach juris). Weiter folgt er dem Bundessozialgericht (vgl.
BSG, Urteile vom 10.07.2014 â�� BÂ 10 Ã�G 8/13 R â�� Rn.Â 31 und vom
12.12.2019 â�� BÂ 10 Ã�G 3/19Â R â�� Rn.Â 40, zitiert jeweils nach juris) nach wie
vor dahin, dass PKH-VergÃ¼tungs- und Kostenfestsetzungs- sowie ggfs.
nachfolgende Erinnerungsverfahren nach Erledigung des vorangegangenen
Hauptsacheverfahrens fÃ¼r die Beteiligten â�� namentlich fÃ¼r RechtsanwÃ¤lte
â�� im Allgemeinen von nur noch untergeordneter Bedeutung sind (so schon
Senatsurteile vom 17.02.2021 â�� LÂ 37 SF 55/20 EK AS â�� Rn.Â 35 ff. und
â��Â LÂ 37 SF 156/20 EK SF â�� Rn.Â 36 ff., jeweils zitiert nach juris). SchlieÃ�lich
hÃ¤lt er daran fest, dass RechtsanwÃ¤lte als Organe der Rechtspflege, deren
beruflicher Alltag gerade vom FÃ¼hren von Prozessen geprÃ¤gt ist und die wissen,
wie ein Verfahren vor Gericht typischerweise ablÃ¤uft, durch die Dauer eines
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gerichtlichen PKH-VergÃ¼tungs-/Kostenfestsetzungs- und Erinnerungsverfahrens
nicht in auch nur annÃ¤hernd vergleichbarem MaÃ�e wie juristische Laien in
Hauptsacheverfahren seelisch belastet werden (so auch Hessisches LSG, Urteil vom
12.Â Mai 2021 â�� LÂ 6 SF 21/19 EK AS â�� Rn.Â 58 ff., juris).

Â 

Nicht hingegen folgt er dem KlÃ¤ger, soweit dieser versucht, die Bedeutung der
Sache mit dem Hinweis zu begrÃ¼nden, dass es vorliegend um mehr als das
Zwanzigfache der 238,00Â â�¬ gehe, die dem Urteil des Senats vom 17.Â Februar
2021 (LÂ 37 SF 55/20 EK AS, juris) zugrunde gelegen hÃ¤tten. Denn auch die
Kumulation von acht Ausgangsverfahren in einem EntschÃ¤digungsverfahren
Ã¤ndert nichts daran, dass jedes der Verfahren namentlich bzgl. seiner Bedeutung
erst einmal isoliert zu betrachten ist und fÃ¼r sich genommen â�� wie der KlÃ¤ger
selbst einrÃ¤umen muss â�� bei geltend gemachten GebÃ¼hren/Kosten zwischen
476,00Â â�¬ und 1.286,85Â â�¬ fÃ¼r ihn gerade keine besondere Bedeutung hatte
und auch nicht geeignet ist, seine BerufsausÃ¼bungsfreiheit i.S.d. Art.Â 12 GG zu
tangieren.

Â 

Allerdings kann der Senat auch nicht ausblenden, dass der KlÃ¤ger vorliegend
eindrÃ¼cklich, durch den Beklagten unwidersprochen und schon im Hinblick auf die
Anzahl der dem Senat hier vorliegenden und in entsprechend engem Zeitraum
aufgetretenen Verfahren durchaus glaubhaft dargelegt hat, dass es sich bei der
verzÃ¶gerten Bearbeitung von Kosten- und PKH-
VergÃ¼tungsfestsetzungsantrÃ¤gen insbesondere beim SG Potsdam nicht um
EinzelfÃ¤lle, sondern offenbar ein strukturelles Problem handelt (vgl. hierzu: BSG,
Urteil vom 12.02.2015 â��Â BÂ 10 Ã�G 1/13Â RÂ â�� Rn.Â 45, vgl. auch Urteil vom
07.09.2017 â��Â BÂ 10 Ã�G 3/16Â RÂ â�� Rn.Â 34 f., jeweils zitiert nach juris).
BestÃ¤tigt wird dies nicht zuletzt dadurch, dass die fÃ¼r die Bearbeitung der
Festsetzungen ZustÃ¤ndigen auf die jeweiligen Sachstandsanfragen stets unter
Nutzung eines entsprechend vorbereiteten Vordrucks auf den
BearbeitungsrÃ¼ckstau verwiesen haben. Auch wenn dem KlÃ¤ger mit dem
Beklagten ein solventer Schuldner gegenÃ¼berstehen mag (vgl. hierzu
AusfÃ¼hrungen des Senats in seinen Urteilen vom 17.02.2021 â�� LÂ 37 SF 55/20
EK AS â�� Rn.Â 37 und â�� LÂ 37 SF 156/20 EK SF â�� Rn.Â 39, jeweils zitiert nach
juris), so letztlich offenbar ein systematisch sÃ¤umiger.

Â 

Der Senat hat weiter berÃ¼cksichtigt, dass es hier â�� anders als in den von ihm
am 17.Â Februar 2021 entschiedenen FÃ¤llen (Senatsurteile vom 17.02.2021 â�� 
LÂ 37 SF 55/20 EK AS â�� und â��Â LÂ 37 SF 156/20 EK SF â�� juris) â�� nicht erst
zu VerzÃ¶gerungen im Erinnerungsverfahren und damit zu einem Zeitpunkt
gekommen ist, zu dem zumindest die vom dortigen Beklagten jeweils als
angemessen angesehenen VergÃ¼tungen bereits verzÃ¶gerungsfrei gewÃ¤hrt bzw.
die entsprechenden Kosten festgesetzt worden waren. Vielmehr geht es hier â��
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jedenfalls in den unter 1. bis 4. und 6. bis 8. dargestellten Verfahren jeweils um eine
Konstellation, in der der KlÃ¤ger â�� ohne auch nur die MÃ¶glichkeit gehabt zu
haben, zuvor von seinen Mandanten einen Vorschuss anzufordern â�� nach zumeist
bereits jahrelanger BeschÃ¤ftigung mit den einzelnen Verfahren einen PKH-
VergÃ¼tungsantrag gestellt hat und dann â�� abgesehen von einem einzigen
Verfahren â�� stets lÃ¤nger als ein Jahr auf eine erstmalige VergÃ¼tung warten
musste. Dies widerspricht der Intention des Gesetzgebers, der fÃ¼r die PKH-
VergÃ¼tungsverfahren keine Verzinsungspflicht vorgesehen, es mithin
offensichtlich als selbstverstÃ¤ndlich vorausgesetzt hat, dass eine umgehende
Bearbeitung entsprechender AntrÃ¤ge erfolgt. 

Â 

Soweit der Beklagte dem KlÃ¤ger vorhÃ¤lt, keinen Vorschuss beantragt zu haben,
vermag ihn dies zur Ã�berzeugung des Senats nicht zu entlasten. Abgesehen
davon, dass der KlÃ¤ger â�� nach den Erfahrungen des Senats zu Recht â�� darauf
hinweist, dass sich angesichts der Festsetzungspraxis jedenfalls in der
Brandenburgischen Sozialgerichtsbarkeit die Forderung eines PKH-Vorschusses
wirtschaftlich nicht lohnt, vermag der Senat nicht zu erkennen, wie dessen
Geltendmachung letztlich zu einer schnelleren VergÃ¼tung der RechtsanwÃ¤lte
beitragen sollte. Im Gegenteil hÃ¤tte dies zur Folge, dass offensichtlich eh schon
vÃ¶llig Ã¼berlastete Kostenbeamte nunmehr in jedem Verfahren, fÃ¼r das PKH
bewilligt worden ist, nicht mehr nur ein-, sondern stattdessen zweimal
GebÃ¼hrenfestsetzungen vorzunehmen hÃ¤tten. Letztlich dÃ¼rfte es damit dem
Beklagten eher zugutekommen, wenn seitens der RechtsanwÃ¤lte davon
abgesehen wird, einen Vorschuss geltend zu machen. 

Â 

Nicht zuletzt hat der Senat schlieÃ�lich auch zu wÃ¼rdigen, dass sich die
Bedeutung einer Sache nicht ausschlieÃ�lich nach den Interessen des Betroffenen
richtet, sondern durchaus auch zu berÃ¼cksichtigen sein kann, ob ein Verfahren
fÃ¼r die Allgemeinheit von Bedeutung ist (vgl. BSG, Urteil vom 12.02.2015 â��
BÂ 10 Ã�G 1/13 R â�� Rn.Â 30, juris). Auch insoweit gilt zwar, dass jedes einzelne
PKH-VergÃ¼tungsfestÂsetzungsverfahren fÃ¼r die Allgemeinheit vÃ¶llig
bedeutungslos ist. Allerdings dient die GewÃ¤hrung von PKH dazu, mittellosen
BÃ¼rgern Waffengleichheit zu gewÃ¤hren, indem die Anwaltskosten aus
Steuermitteln gewÃ¤hrt werden. Kommt es indes insbesondere bei SGen, bei denen
in besonders hohem MaÃ�e auf PKH angewiesene KlÃ¤ger Verfahren fÃ¼hren, bei
der PKH-Festsetzung regelmÃ¤Ã�ig zu erheblichen VerzÃ¶gerungen, steht in der Tat
zu befÃ¼rchten, dass AnwÃ¤lte von der Vertretung mittelloser KlÃ¤ger Abstand
nehmen. Dies aber hÃ¤tte zumindest mittelbar fÃ¼r die Allgemeinheit durchaus
erhebliche Bedeutung.

Â 

Bei GesamtwÃ¼rdigung vermag der Senat daher nicht zu erkennen, dass
vorliegend eine Wiedergutmachung auf sonstige Weise ausreichend wÃ¤re.
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Â 

IV.Â  Allerdings geht der Senat davon aus, dass zwar eine EntschÃ¤digung in Geld
erforderlich, indes eine Halbierung des in Â§Â 198 Abs.Â 2 SatzÂ 3 GVG
vorgesehenen Pauschalbetrages angemessen ist. 

Â 

Â§Â 198 Abs.Â 2 SatzÂ 4 GVG erÃ¶ffnet die MÃ¶glichkeit der Absenkung des
Pauschbetrages nur fÃ¼r AusnahmefÃ¤lle. Das zu beurteilende Verfahren muss sich
durch eine oder mehrere entschÃ¤digungsrelevante Besonderheiten in
tatsÃ¤chlicher oder rechtlicher Hinsicht von vergleichbaren FÃ¤llen abheben (BSG,
Urteil vom 12.02.2015 â��Â BÂ 10 Ã�G 11/13Â RÂ â�� Rn.Â 39, vgl. auch Urteil vom
07.09.2017 â��Â BÂ 10 Ã�G 1/16Â RÂ â�� Rn.Â 51Â f., alle zitiert nach juris).
BerÃ¼cksichtigungsfÃ¤hig sind insoweit etwa eine auÃ�ergewÃ¶hnlich geringe
Bedeutung des Verfahrens fÃ¼r den Betroffenen oder aber auch eine nur
kurzzeitige VerzÃ¶gerung (BSG, Urteil vom 12.02.2015 â��Â BÂ 10 Ã�G 11/13
Â RÂ â�� Rn.Â 39, juris). Unter BerÃ¼cksichtigung der bereits zuvor dargelegten
ErwÃ¤gungen, namentlich des Aspekts, dass sich die Bedeutung der Angelegenheit
fÃ¼r den KlÃ¤ger letztlich nicht aus dem einzelnen Verfahren, sondern erst in einer
Gesamtschau aller FÃ¤lle ergibt, hÃ¤lt der Senat eine Absenkung der monatlich zu
gewÃ¤hrenden EntschÃ¤digung auf 50,00Â â�¬ fÃ¼r angemessen (so auch bereits
fÃ¼r im Klageverfahren eingeklagte Kosten des Widerspruchsverfahrens:
Senatsurteil vom 20.01.2023 â�� LÂ 37 SF 71/22 EK SO â�� zur VerÃ¶ffentlichung in
juris vorgesehen; anders: Hessisches LSG, Urteil vom 12.05.2021 â�� LÂ 6 SF 21/19
EKÂ AS â�� Rn.Â 86Â f., juris). 

Â 

V.Â Â Â Â Â Â Â  Der Anspruch des KlÃ¤gers auf Zahlung von Prozesszinsen ergibt
sich aus einer entsprechenden Anwendung der Â§Â§Â 288 Abs.Â 1, 291 SatzÂ 1 BGB
. Diese Vorschriften sind im Rahmen von EntschÃ¤digungsklagen (auch) in den
Ã¶ffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten anwendbar, weil Spezialregelungen, die
den allgemeinen Anspruch auf Prozesszinsen verdrÃ¤ngen kÃ¶nnten, nicht
bestehen (BSG, Urteile vom 03.09.2014 â��Â BÂ 10 Ã�G 9/13Â RÂ â�� Rn.Â 52,
â��Â BÂ 10 Ã�G 12/13Â RÂ â�� Rn.Â 61 und â��Â BÂ 10 Ã�G 2/14Â RÂ â�� Rn.Â 54,
jeweils zitiert nach juris). Dabei beginnt die Zinspflicht in analoger Anwendung des 
Â§Â 187 Abs.Â 1 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch mit dem Folgetag der
RechtshÃ¤ngigkeit, hier also in dem zu 3. im Tatbestand aufgefÃ¼hrten
Ausgangsverfahren am 31.Â MÃ¤rz 2022 und im Ã�brigen am 01.Â Dezember
2021 [vgl. GrÃ¼neberg, in: Palandt, BGB, 80.Â Aufl. 2021, Â§Â 291 Rn.Â 6 unter
Hinweis auf Â§Â 187 Abs.Â 1 BGB, Hager in: Erman BGB, Kommentar, Â§Â 291
Prozesszinsen, Rn.Â 3, Seichter in:
Herberger/Martinek/RÃ¼Ã�mann/Weth/WÃ¼rdinger, jurisPK-BGB, 9.Â Aufl., Â§Â 291
BGB (Stand: 23.02.2022), BSG, Urteil vom 25.10.2018 â�� BÂ 7 AY 2/18 R â��
Rn.Â 22, BGH, Urteil vom 24.01.1990 â�� VIII ZR 296/88 â�� Rn.Â 25, BAG, Urteile
vom 15.11.2000 â�� 5Â AZRÂ 365/99 â�� Rn.Â 23 sowie vom 25.4.2007 â�� 
10Â AZR 586/06 â�� Rn.Â 14, BVerwG, Urteil vom 04.12.2001 â�� 4Â C 2/00 â�� Rn.
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50, so auch schon LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 28.01.2022 â��Â LÂ 37 SF
266/19 EK ASÂ â�� Rn.Â 60, a.A. BSG Urteil vom 23.03.2006 â�� BÂ 3 KR 6/05Â R
â�� Rn. 26, alle zitiert nach juris].

Â 

C.Â Â Â Â Â Â Â  Die Kostenentscheidung folgt aus Â§Â 197a SGG i.V.m. Â§Â 155
Abs.Â 1 Verwaltungsgerichtsordnung. 

Â 

D.Â Â Â Â Â Â Â  Die Revision war nach Â§Â 201 Abs.Â 2 SatzÂ 3 GVG i.V.m. 
Â§Â§Â 202 SatzÂ 2, 160 Abs.Â 2 Nr.Â 1 SGG wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung der
Rechtssache zuzulassen. 

Â 

Â 

Â 

Erstellt am: 31.05.2023

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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